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1. Auftrag und Auftragsdurchführung 
1 Die  VR Bank HessenLand eG, Alsfeld - übernehmende Genossenschaft -  

und die Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, Lauterbach - übertragende Genossenschaft -  
beabsichtigen, sich gemäß dem notariell beurkundeten Verschmelzungsvertrag vom 
2. Mai 2025 und den Bestimmungen der §§ 2 Nr. 1, 79 ff. UmwG auf der Grundlage der 
Schlussbilanz per 31. Dezember 2024 der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, Lauterbach 
(übertragenden Genossenschaft) zu verschmelzen. 

2 Als gesetzlicher Prüfungsverband der beiden Genossenschaften erstatten wir das nach 
§ 81 Abs. 1 UmwG vorgeschriebene Verschmelzungsgutachten und zwar als gemeinsa-
mes Gutachten für beide Genossenschaften. Dabei haben wir zu prüfen, ob die Ver-
schmelzung mit den Belangen der Mitglieder und der Gläubiger der verschmelzenden 
Genossenschaften vereinbar ist. 

3 Als Maßstab für unsere Beurteilung ziehen wir heran, 
- ob die relevanten gesetzliche Normen beachtet wurden, 
- ob sich die Leistungsfähigkeit gegenüber den Mitgliedern der beiden Genossen-

schaften durch die Verschmelzung verschlechtert, 
- ob sich eine Gefährdung der Vermögenslage für die Mitglieder ergeben kann, 
- ob eine angemessene Vertretung in den Organen vereinbart ist, 
- ob die geplante Durchführung der Verschmelzung mit erhöhten Risiken verbunden ist 

und 
- ob sich die Vermögens- und Finanzlage für die Gläubiger verschlechtert. 

4 Die Prüfungshandlungen zur Erstellung des Gutachtens wurden im Zeitraum vom  
11. März 2025 bis 8. Mai 2025 (mit Unterbrechungen) vorgenommen. 

5 Aufzeichnungen über das von uns erstellte Gutachten und die von den Vorständen bei-
der Genossenschaften unterzeichneten Vollständigkeitserklärungen haben wir zu unse-
ren Arbeitsunterlagen genommen. Die erbetenen Auskünfte und Nachweise wurden uns 
von den Vorständen beider Genossenschaften bereitwillig erteilt. 

6 Wir stützen uns bei diesem Gutachten auf 
- den notariell beurkundeten Verschmelzungsvertrag vom 2. Mai 2025 (Anlage 1) 
- den unterschriebenen Verschmelzungsbericht gemäß § 8 UmwG vom 8. Mai 2025 

(Anlage 2), 
- die Jahresabschlüsse und die Lageberichte der an der Verschmelzung beteiligten 

Genossenschaften für die letzten drei Geschäftsjahre, 
- die Konzernabschlüsse der VR Bank HessenLand eG der letzten drei Geschäfts-

jahre, 
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- auf die bei beiden Genossenschaften durchgeführten gesetzlichen Prüfungen, 
- das gemeinsame Verschmelzungskonzept einschließlich der Planungsrechnungen 

zur künftigen Ertragslage für die Geschäftsjahre 2025 bis 2029 für beide an der Ver-
schmelzung beteiligten Genossenschaften und auf konsolidierter Ebene, 

- die Aufstellung und Erläuterung der erwarteten Synergien und  
- die Satzungen beider Genossenschaften sowie die geplanten Satzungsänderungen. 

7 Für die Durchführung dieses Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis 
zu Dritten, sind unsere "Allgemeinen Auftragsbedingungen" in der Fassung vom 1. Okto-
ber 2024 maßgebend, die als Anlage 3 beigefügt sind. 

8 Die Anlagen sind nicht Bestandteil des Gutachtens. 
2. Allgemeine Angaben 
9 Die Vorstände der VR Bank HessenLand eG und der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG 

haben am 2. Mai 2025 einen Verschmelzungsvertrag unterzeichnet. Übertragende Ge-
nossenschaft ist gemäß § 2 des Verschmelzungsvertrags die Volksbank Lauterbach-
Schlitz eG und die VR Bank HessenLand eG ist die übernehmende Genossenschaft. 

10 Stichtag für die Schlussbilanz der übertragenden Genossenschaft ist der 31. Dezember 
2024. Alle Handlungen der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG gelten rückwirkend mit der 
Eintragung in das Genossenschaftsregister ab dem 1. Januar 2025 als für Rechnung der 
VR Bank HessenLand eG vorgenommen. 

11 Die VR Bank HessenLand eG hat einen Betriebsrat. Dem Betriebsrat wurde entspre-
chend § 5 Abs. 3 UmwG der Verschmelzungsvertrag im Entwurf fristgerecht zugeleitet. 
Ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung bis zu den gesetzlich vorgesehenen Neuwahlen 
nimmt der Betriebsrat die Rechte nach dem Betriebsverfassungsgesetz auch für die Ar-
beitnehmer der übertragenden Genossenschaft wahr. 

3. Rechtliche Grundlagen 
12 Die Vorstände beider Genossenschaften haben am 2. Mai 2025 im Einvernehmen mit 

den Aufsichtsorganen einen Verschmelzungsvertrag unterzeichnet, der notariell beur-
kundet wurde. 

13 Durch die Verschmelzung werden die VR Bank HessenLand eG und die Volksbank Lau-
terbach-Schlitz eG unter Ausschluss der Liquidation nach den Vorschriften des Umwand-
lungsgesetzes vereinigt. Die Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, Lauterbach (übertra-
gende Genossenschaft) überträgt ihr Vermögen als Ganzes einschließlich der Verbind-
lichkeiten gemäß § 20 UmwG auf die VR Bank HessenLand eG, Alsfeld (übernehmende 
Genossenschaft) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. 
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14 Einzelheiten darüber, wie die Mitglieder der übertragenden Genossenschaft die Mitglied-
schaft bei der übernehmenden Genossenschaft erwerben, werden in den §§ 3 und 4 des 
Verschmelzungsvertrags dargelegt. Die Mitglieder der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG 
(übertragende Genossenschaft) haben Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn ab 
dem 1. Januar 2025, soweit die Vertreterversammlung der VR Bank HessenLand eG 
(übernehmende Genossenschaft) einen Gewinnausschüttungsbeschluss fasst.  

15 Der Verschmelzungsvertrag wurde von einer Rechtsanwaltskanzlei erstellt. Er enthält 
nach dem Ergebnis unserer Prüfung alle nach §§ 5, 80 UmwG notwendigen Angaben. Er 
trägt sowohl den Belangen der Mitglieder der übertragenden wie auch der übernehmen-
den Genossenschaft ausreichend Rechnung. Auch die Interessen der Gläubiger beider 
Genossenschaften werden gewahrt. 

16 Nach Vollzug der Verschmelzung gelten die Satzungsbestimmungen der VR Bank Hes-
senLand eG für die verschmolzene Genossenschaft. Verschmelzungsbedingte Sat-
zungsänderungen sollen im Rahmen der Vertreterversammlung der VR Bank Hessen-
Land eG (übernehmende Genossenschaft) beschlossen werden. 

17 Mit der Eintragung der beschlossenen Satzungsänderungen wird auch die Umfirmierung 
in VR VerbundBank eG mit Sitz in Alsfeld rechtlich wirksam. Die verschmolzene Genos-
senschaft wird daher bei Eintragung der Namensänderung und der Verschmelzung unter 
dieser Firmierung operativ tätig. 

18 Im Verschmelzungsbericht werden die Verschmelzung, der Verschmelzungsvertrag bzw. 
sein Entwurf und die Mitgliedschaftsverhältnisse eingehend rechtlich und wirtschaftlich 
erläutert und begründet. Die Berichterstattung ist nach dem Ergebnis unserer Tätigkeit 
zutreffend. 

4. Wirtschaftliche Verhältnisse 
19 In fast allen Bereichen der Wirtschaft sind tiefgreifende Veränderungen eingetreten, de-

nen sich auch das Kreditgewerbe nicht entziehen kann. Die vorgesehene Verschmel-
zung soll insbesondere den veränderten Wettbewerbsverhältnissen im Bankgeschäft 
Rechnung tragen. 

20 Dem verstärkten Wettbewerb, den verschärften rechtlichen Rahmenbedingungen und 
dem erhöhten Kostendruck soll durch die Bildung einer größeren Unternehmenseinheit 
Rechnung getragen werden. Die vorgesehene Verschmelzung dient somit dem Ziel, 
durch Stärkung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit eine bessere und wirksame Er-
füllung des genossenschaftlichen Förderauftrages in der Region, in der beide Genossen-
schaften tätig sind, zu erreichen. 
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21 Die Vermögenslage der VR Bank HessenLand eG ist geordnet. Die Gesamtkapitalquote 
liegt deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Zum 31. Dezember 2024 be-
trug das bilanzielle Eigenkapital (Passiva 11 und Passiva 12) 244,0 Mio. EUR; gemes-
sen an der Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 9,6 %. Zinsinduziert er-
geben sich bei der Bewertung der Wertpapiere im Anlagevermögen zum gemilderten 
Niederstwert stille Lasten in Höhe von 21,3 Mio. EUR. 

22 Die Ertragslage der VR Bank HessenLand eG war im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vor 
gewinnabhängigen Steuern gut. Sie war durch einen niedrigeren Zinsüberschuss und ei-
nen verbesserten Provisionsüberschuss gekennzeichnet. Unter Berücksichtigung von 
leicht gesunkenen Verwaltungsaufwendungen ergibt sich ein zufriedenstellendes Be-
triebsergebnis vor Bewertung. Durch Entlastungen aus dem Bewertungsergebnis, die 
vorwiegend auf Zuschreibungen bei den Wertpapieren und einem Beteiligungsertrag be-
ruhen, ergibt sich ein leicht überdurchschnittliches Betriebsergebnis nach Bewertung. 

23 Besondere strukturelle Risiken im Kundenkreditgeschäft sowie bei den Eigenanlagen be-
stehen bei der VR Bank HessenLand eG nicht. Im Vergleich zu anderen größenmäßig 
vergleichbaren Genossenschaftsbanken bestehen im Kundenkreditgeschäft auf Gesamt-
bankebene jedoch höhere Blankoanteile. 

24 Die Vermögenslage der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG ist geordnet. Die Gesamtkapi-
talquote liegt deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Zum 31. Dezember 
2024 betrug das bilanzielle Eigenkapital (Passiva 11 und Passiva 12) 97,0 Mio. EUR; ge-
messen an der Bilanzsumme errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 14,5 %. Zinsin-
duziert ergeben sich bei der Bewertung der Wertpapiere im Anlagevermögen zum gemil-
derten Niederstwert stille Lasten in Höhe von 6,5 Mio. EUR. 

25 Die Ertragslage der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG war im Geschäftsjahr 2024 auf Ba-
sis vor gewinnabhängigen Steuern ausreichend. Während im Vergleich zum Vorjahr der 
Zinsüberschuss absolut geringer ausfällt, konnte der Provisionsüberschuss gesteigert 
werden. Unter Berücksichtigung des gestiegenen Verwaltungsaufwandes und reduzierter 
sonstiger ordentlicher Aufwendungen ergibt sich ein zufriedenstellendes Betriebsergeb-
nis vor Bewertung. Die überdurchschnittlich hohen Zuführungen zu Wertberichtungen 
und Abschreibungen für akut risikobehaftete Kredite wurden durch positive Beiträge aus 
den Eigenanlagen und Beteiligungen abgemildert.  
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26 Im Verhältnis zu anderen größenmäßig vergleichbaren Genossenschaftsbanken sind bei 
der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG im Kundenkreditgeschäft auf Gesamtbankebene 
höhere Blankoanteile vorhanden, die auch im Zusammenhang mit dem Branchen-
schwerpunkt Grundstücks- und Wohnungswesen bzw. Projektierer stehen. Nicht uner-
hebliche Teile dieses Kreditgeschäfts entfallen auf Gemeinschaftskredite mit anderen in 
der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Kreditinstituten. Darüber hinaus bestehen 
keine besonderen strukturellen Besonderheiten im Kundenkreditgeschäft sowie bei den 
Eigenanlagen. 

27 Die Finanzlage beider Kreditgenossenschaften zeigt geordnete Verhältnisse. Die Zah-
lungsfähigkeit der Institute war bisher jederzeit gegeben. 

5. Konsequenzen der Verschmelzung 
5.1. Ziele der Verschmelzung 
28 Die vorgesehene Verschmelzung verfolgt als übergeordnetes Ziel die Verbesserung der 

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die langfristige Existenzsicherung der sich ver-
einigenden Genossenschaft. Die Verschmelzung dient damit dem genossenschaftlichen 
Zweck, den Erwerb und die Wirtschaft der Mitglieder zu fördern. 
 

29 Die VR Bank HessenLand eG und die Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, beide regional 
verankerte Genossenschaftsbanken haben das Ziel, ihre Kräfte zu bündeln. Ziel ist es, 
durch eine veränderte unternehmerische Aufstellung wettbewerbs- und zukunftsfähige 
Strukturen zu gewährleisten. Dieser Zusammenschluss ist durch eine hohe Dezentralität 
und vor allem der Pflege der Regionalität der bisherigen selbständigen Banken geprägt. 
Zentrale Steuerungsmechanismen sorgen in dem Organisationsmodell für die notwen-
dige Effektivität und Effizienz. Weiterhin soll sich die Bank als attraktiver Arbeitgeber mit 
guten Perspektiven aus Sicht der Mitarbeitenden darstellen. 
 

30 Die Marktgebiete der VR Bank HessenLand eG bzw. der Volksbank Lauterbach-Schlitz 
eG werden nach der Verschmelzung jeweils als Zweigniederlassungen der VR Verbund-
bank eG geführt. Die Marktauftritte beider Banken bleiben erhalten.  
 

31 Die VR Verbundbank eG strebt sowohl mittel- als auch langfristig Synergieeffekte auf der 
Kosten- und Erlösseite an und begegnet den Risiken aus der demographischen Entwick-
lung. Die unternehmerische Ausrichtung ist auf ein nachhaltiges, wirtschaftliches Han-
deln ausgerichtet, um eine angemessene Eigenkapitalentwicklung zu ermöglichen. 
 

32 Die zur Erreichung der Verschmelzungsziele vorgelegten Ausführungen und Planungen 
halten wir nach dem Ergebnis unserer Prüfung für plausibel. 
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5.2. Wirtschaftliche Auswirkungen 
33 Die Verschmelzung dient dem Auftrag gemäß § 1 GenG, den Erwerb und die Wirtschaft 

der Mitglieder zu fördern. 
34 Die Vorstände beider Genossenschaften haben eine gemeinsame Ergebnisplanung un-

ter Berücksichtigung der erwarteten Synergien erstellt. Finanziell sich auswirkende Sy-
nergien werden insbesondere in der Intensivierung des Kundengeschäfts sowie durch 
Spezialisierungen von Arbeitsprozessen, zunehmender Digitalisierung und damit einher-
gehender Standardisierung erwartet. Weiterhin wird mit einer Reduktion der Sachauf-
wendungen, u.a. im Bereich der Auslagerungs- und IT-Kosten gerechnet. Die Realisie-
rung der Synergieeffekte wird sich auf die kommenden Jahre verteilen. Für das Ge-
schäftsjahr 2025 werden bereits geringe positive Effekte erwartet, die jedoch erwartungs-
gemäß durch die Verschmelzungskosten aufgezehrt werden. Ab dem Geschäftsjahr 
2026 werden positive Synergieeffekte in Höhe von rund 0,7 Mio. EUR erwartet, die im 
Folgejahr auf rund 1,0 Mio. EUR ansteigen sollen.   

35 Im Fusionskonzept werden die einzelnen quantitativen und qualitativen Synergieeffekte 
und die daraus resultierenden Folgen zutreffend erläutert. 

36 Das bilanzielle Eigenkapital einschließlich des Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß 
§ 340g HGB und nachrangigen Verbindlichkeiten der beiden Genossenschaften beträgt 
unter Berücksichtigung der Verschmelzung auf Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse 
der Verschmelzungspartner zum 31. Dezember 2024 348,5 Mio. EUR. 

37 Besondere Rechte im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 7 UmwG bzw. besondere Vorteile für 
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder im Sinne von § 5 Abs. 1 Nr. 8 UmwG werden ge-
mäß der §§ 8 und 9 des Verschmelzungsvertrags mit folgender Ausnahme nicht ge-
währt: 

38 Nach § 11 des Verschmelzungsvertrags ist vorgesehen, dass sich der Vorstand aus den 
bisherigen Vorständen der Fusionspartner zusammensetzt. Dabei soll Herr Helmut Euler 
Vorstandssprecher der verschmolzenen Genossenschaft werden und Herr Norbert Lau-
tenschläger dessen Stellvertreter. Der Aufsichtsrat der VR Bank HessenLand eG hat 
Herrn Norbert Lautenschläger und Herrn Alexander Schagerl in seiner Sitzung vom   
10. April 2025 jeweils aufschiebend bedingt auf die Eintragung der Verschmelzung im 
Genossenschaftsregister zu weiteren Mitgliedern des Vorstands der  
VR Bank HessenLand eG bestellt. 
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39 Der Aufsichtsrat soll künftig zunächst aus 13 Aufsichtsratsmitgliedern bestehen. Dabei 
sollen zu dem bestehenden Aufsichtsrat der VR Bank HessenLand eG durch die Vertre-
terversammlung am 12. Juni 2025 die von der übertragenden Genossenschaft bestimm-
ten 4 Aufsichtsratsmitglieder – jeweils aufschiebend bedingt auf das Wirksamwerden der 
Verschmelzung – hinzugewählt werden.  

40 Die bei der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG bestehenden Arbeitsverhältnisse werden 
von der übernehmenden Genossenschaft im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge mit 
allen Rechten und Pflichten übernommen. Keine der beteiligten Genossenschaften kann 
nach § 613a BGB wegen des mit der Verschmelzung einhergehenden Betriebsüber-
gangs kündigen. Entsprechend den Markterfordernissen und betrieblichen Notwendigkei-
ten kann sich sowohl bei der übertragenden als auch bei der übernehmenden Genos-
senschaft die Möglichkeit von Umsetzungen und Versetzung ergeben. 

41 Bei der übernehmenden Genossenschaft besteht ein Betriebsrat. Die Eintragung der 
Verschmelzung führt zur betrieblichen Eingliederung der übertragenden Genossen-
schaft. Der Betriebsrat der VR Bank HessenLand eG besteht weiter und nimmt ab dem 
Zeitpunkt der Eintragung der Verschmelzung die Rechte und Pflichten nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz auch für die Arbeitnehmer der übertragenden Volksbank Lauter-
bach-Schlitz eG wahr. 

5.3. Vereinbarkeit mit den Interessen der Mitglieder 
42 Der Geschäftsanteil bei der übertragenden Volksbank Lauterbach-Schlitz eG beträgt 

50,00 Euro und bei der übernehmenden VR Bank HessenLand eG 60,00 Euro. In der 
Satzung der zukünftigen VR Verbundbank eG soll der Geschäftsanteil 50,00 Euro betra-
gen. Der Geschäftsanteil ist sofort einzuzahlen. Mitglieder der VR Bank HessenLand eG 
erhalten nach Eintragung der Satzungsänderung den übersteigenden Betrag ausbezahlt. 
Alternativ kann das Mitglied diesen Betrag zur Zeichnung eines weiteren Geschäftsan-
teils nutzen. In diesem Fall ist aufgrund der Volleinzahlung die Differenz auf den zusätz-
lich zu zeichnenden Geschäftsanteil einzuzahlen. 
 

43 Nach § 4 des Verschmelzungsvertrags werden die Mitglieder der übertragenden Genos-
senschaft mit Wirksamwerden der Verschmelzung kraft Gesetzes Mitglieder der über-
nehmenden Genossenschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. Jedes Mitglied der 
übertragenden Genossenschaft ist mindestens mit einem Geschäftsanteil von  
50,00 Euro und im Übrigen mit so vielen Geschäftsanteilen an der übernehmenden Ge-
nossenschaft beteiligt, wie durch Anrechnung seines jeweiligen Geschäftsguthabens bei 
der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG als voll eingezahlt anzusehen sind.  
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44 Geschäftsguthabenbeträge von Mitgliedern der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, die 
nach der Anrechnung einen Betrag von 50,00 Euro unterschreiten, werden an das be-
treffende Mitglied ausbezahlt, es sei denn, das Mitglied erklärt dieses Geschäftsgutha-
ben als Einbezahlung auf einen weiteren, noch zu zeichnenden Geschäftsanteil zu ver-
wenden.  
 

45 In dem gemeinsamen Geschäftsgebiet der verschmolzenen Kreditgenossenschaft wird 
auf Grundlage der Wahlordnung der VR Bank HessenLand eG eine Neuwahl zur Vertre-
terversammlung erfolgen. Dabei soll auf Grundlage der in der Vertreterversammlung be-
schlossenen Änderung der Satzung der VR Bank HessenLand eG für je volle 100 Mit-
glieder ein Vertreter gewählt werden.  

46 Nach dem Ergebnis unserer Analyse ist die Verschmelzung mit den Interessen der Mit-
glieder der VR Bank HessenLand eG und der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG verein-
bar. 

5.4. Vereinbarkeit mit den Interessen der Gläubiger 
47 Auf Basis der Unternehmensplanung unter Berücksichtigung der Verschmelzung wird er-

sichtlich, dass aufgrund der prognostizierten und auch im Zeitablauf steigenden Ertrags-
aussichten für die verschmolzene Genossenschaft keine Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Situation zu erwarten ist.  

48 Die Verschmelzungspartner erwarten in den folgenden Jahren Kosteneinsparungs- und 
Ertragssteigerungseffekte durch die Verschmelzung. Selbst wenn diese nicht vollständig 
erreicht würden, ist aufgrund der vorgelegten Planung für die verschmolzene Genossen-
schaft davon auszugehen, dass sich die Verschmelzung nicht negativ auf die Gläubiger 
auswirkt. Dies resultiert insbesondere aus der stabilen Vermögenslage beider Genos-
senschaften sowie den erwarteten qualitativen Synergieeffekten. 

49 Eine Beeinträchtigung der Ansprüche der Gläubiger der Genossenschaft liegt nicht vor, 
da im Wege der Gesamtrechtsnachfolge sämtliche Vertragsverhältnisse von der über-
nehmenden Genossenschaft fortgeführt werden. Die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
sich vereinigenden Genossenschaft verschlechtern sich nicht.  
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6. Schlusserklärung

50 Nach Prüfung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse beider Genossenschaf-
ten geben wir folgende Erklärung gemäß § 81 Abs. 1 UmwG ab:

51 Die Verschmelzung der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, Lauterbach als übertragende
Genossenschaft mit der VR Bank HessenLand eG, Alsfeld als übernehmende Genos-
senschaft ist mit den Belangen der Mitglieder und der Gläubiger beider Genossenschaf-
ten vereinbar.
Neu-Isenburg, 8. Mai 2025
Genoverband e.V.
 
 
 
Arkadiusz Hinca Melanie Reichmann 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin 

Oesteritz, Alexandra
Rundstempel Genoverband
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Allgemeine Auftragsbedingungen
Genoverband e.V.
vom 1. Oktober 2024

1 Geltungsbereich(1) Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Prüfungen undBeratungen der Genossenschaften, die dem Verband als Mitgliederangehören, sowie für alle sonstigen Tätigkeiten des Verbandes gegen-über diesen Genossenschaften, soweit nicht etwas anderes ausdrücklichin Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Siegelten sinngemäß für Aufträge von Mitgliedsunternehmen in andererRechtsform (z. B. im Fall von Artikel 25 Abs. 1 EGHGB) und von Vereinen,die Mitglied des Verbandes sind.
(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen demVerband und der Genossenschaft herleiten, wenn dies vereinbart ist odersich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick aufsolche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Drittengegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mitdem Auftraggeber stehen dem Verband auch gegenüber Dritten zu.
2 Gegenstand, Umfang und Ausführung der Prüfungen,Beratungen und sonstigen Tätigkeiten(1) Gegenstand der Prüfung, Beratung oder sonstigen Tätigkeit ist die zuerbringende Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. DerVerband übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keineAufgaben der Geschäftsführung. Der Verband ist für die Nutzung oderUmsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich.
(2) Gegenstand und Umfang der gesetzlichen Prüfungen von Genossen-schaften ergeben sich aus § 53 GenG, bei Kreditgenossenschaftenergänzend aus § 340k HGB sowie § 29 KWG und § 89 WpHG. Für dieKonzernabschlussprüfung gilt § 14 Abs. 2 PublG, im Fall der Kreditgenos-senschaften § 340k HGB. Gegenstand und Umfang einer sonstigenPrüfung, Beratung oder sonstigen Tätigkeit richten sich nach den getroffe-nen Vereinbarungen, bei Sonderprüfungen, die durch den Verbandsvor-stand angeordnet sind, nach dem vom Verband seinen Mitarbeiternerteilten Auftrag.
(3) Die Prüfungen, Beratungen und sonstigen Tätigkeiten werden nachden Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. InEinzelfällen kann sich der Verband anderer sachverständiger Personenbedienen; diese werden gemäß Nr. 8 Abs. 1 verpflichtet.
(4) Die Prüfung erstreckt sich in der Regel nicht auf die Vornahme vonEinzeluntersuchungen zur Aufdeckung von unerlaubten Handlungen undsonstigen Unregelmäßigkeiten, es sei denn, dass sich bei der Durchfüh-rung der Prüfung dazu Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schriftlichvereinbart ist. Gegenstand der Prüfung sind in der Regel auch nichtEinzeluntersuchungen hinsichtlich der Einhaltung steuerrechtlicher undanderer Vorschriften, z. B. des Arbeits-, Lebensmittel-, Wettbewerbs-und Außenwirtschaftsrechts sowie die Feststellung, ob Subventionen, Zu-lagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werdenkönnen.
(5) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei be-triebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung inTextform.
(6) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließen-den Äußerung des Verbandes, so ist er nicht verpflichtet, die Genossen-schaft auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungenhinzuweisen.
3 Mitwirkungspflichten(1) Der Vorstand der Genossenschaft bzw. der Auftraggeber hat dafür zusorgen, dass dem Verband alle für die Ausführung der Prüfung bzw.sonstiger Aufträge notwendigen Unterlagen und weiteren Informationenrechtzeitig und vollständig übermittelt werden und ihm von allenVorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für dieDurchführung der Prüfung oder des Auftrages von Bedeutung seinkönnen. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen,Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Verbandesbekannt werden. Die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber wird demVerband geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Verbandes hat der Vorstand der Genossenschaftbzw. der gesetzliche Vertreter des Auftraggebers die Vollständigkeit dervorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie dergegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Verband formuliertenErklärung (Vollständigkeitserklärung) in gesetzlicher Schriftform odereiner sonstigen vom Verband bestimmten Form zu bestätigen.
4 Sicherung der Unabhängigkeit(1) Die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber hat alles zu unterlassen,was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Verbandes gefährdet. Diesgilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angeboteauf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote,Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Verban-des, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Un-abhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie aufden Verband, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist derVerband zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. Hier-von ausgenommen sind die gesetzlichen Prüfungen gem. Ziffer 2 Abs. 2.
5 Berichterstattung und mündliche AuskünfteSoweit der Verband die Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung desAuftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sindunverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglichvereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Verbandes nurdann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen desPrüfers außerhalb des Prüfungsberichts sind stets vorläufig. MündlicheErklärungen und Auskünfte des Verbandes außerhalb des erteilten Auf-trages sind stets unverbindlich.
6 Weitergabe von beruflichen Äußerungen(1) Die Weitergabe von Prüfungsberichten oder Teilen daraus, Gutachtenund sonstigen Stellungnahmen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung– durch die Genossenschaft bzw. den Auftraggeber an einen Dritten be-darf der in Textform erteilten Einwilligung des Verbandes, es sei denn, dieGenossenschaft bzw. der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Informa-tion aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung ver-pflichtet.
(2) Die Verwendung von Prüfungsergebnissen oder Stellungnahmen zuWerbezwecken ist unzulässig.
7 Mängelbeseitigung(1) Bei etwaigen Mängeln hat die Genossenschaft bzw. der AuftraggeberAnspruch auf Nacherfüllung durch den Verband. Nur bei Fehlschlagen,Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Un-möglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vomVertrag zurücktreten, wenn ein solcher vorliegt. Die Genossenschaft bzw.der Auftraggeber kann wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zu-rücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlas-sen, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für sie ohneInteresse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen,gilt Nr. 9.
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss von der Genossenschaftbzw. dem Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht wer-den. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzli-chen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem ge-setzlichen Verjährungsbeginn.
(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler undformelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachtenund dergleichen) des Verbandes enthalten sind, können jederzeit vomVerband auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, diegeeignet sind, in der Äußerung des Verbandes enthaltene Ergebnisse inFrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegen-über zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist die Genossen-schaft bzw. der Auftraggeber vom Verband tunlichst vorher zu hören.
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8 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz(1) Der Verband und die für ihn tätigen Personen sind verpflichtet, überTatsachen und Umstände, die ihnen bei ihrer Berufstätigkeit anvertrautoder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, soweit der Verbandnicht zur Nutzung oder Weitergabe solcher Informationen befugt ist (z. B.anonymisierte Statistiken).
(2) Der Verband wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Datendie nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutzbeachten.
(3) Er erhebt, verarbeitet und nutzt Daten der Genossenschaft bzw. desAuftraggebers im erforderlichen Maße zur Durchführung des Auftrags.Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und Nutzung ist dem Verbandnur im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben (z. B. für statistischeZwecke oder Darstellungen des Genossenschaftswesens) gestattet, so-weit eine Anonymisierung der Daten erfolgt oder diese ohnehin von derGenossenschaft bzw. dem Auftraggeber offen zu legen sind; betroffeneDaten können insbesondere Jahresabschlusszahlen, Umsätze, Mitarbei-terzahlen sein.
9 Haftung(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Pflichtprüfungen des Verbandes,gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkun-gen, insbesondere § 62 Abs. 2 GenG bzw. § 323 Abs. 2 HGB.
(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendungfindet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist derAnspruch der Genossenschaft bzw. des Auftraggebers aus dem zwischenihr bzw. ihm und dem Verband bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatzeines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden ausder Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden,die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, ent-sprechend § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4.000.000,- EUR beschränkt. Glei-ches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit demVertragsverhältnis gegenüber dem Verband geltend machen sowie fürPrüfungen gem. § 89 Abs. 1 Satz 5 WpHG.
(3) Leiten mehrere Anspruchsteller Ansprüche aus einer fahrlässigenPflichtverletzung des Verbandes her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchst-betrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehre-ren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben.Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverlet-zung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren auf-einanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches, aufgleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassenals einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. Indiesem Fall kann der Verband nur bis zur Höhe von 5.000.000,- EUR inAnspruch genommen werden.
(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechsMonaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der ErsatzleistungKlage erhoben wird und die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber aufdiese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprü-che, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einerschuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie beiSchäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG be-gründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibtunberührt.
(6) § 323 HGB und § 62 GenG bleiben von den Regelungen in Abs. 2 bis 5unberührt.
10 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen(1) Ändert die Genossenschaft bzw. der Auftraggeber nachträglich dendurch den Verband geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk verse-henen Abschluss oder Lagebericht, darf sie bzw. er diesen Bestätigungs-vermerk nicht weiterverwenden. Hat der Verband einen Bestätigungsver-merk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Verband durchge-führte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit be-stimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung desVerbandes und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) Widerruft der Verband den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestäti-gungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat die Genossenschaftbzw. der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hatsie bzw. er auf Verlangen des Verbandes den Widerruf bekanntzugeben.

11 Ergänzende Bestimmungen für Beratungen undsonstige Tätigkeiten(1) Der Verband ist berechtigt, bei allen Beratungen und sonstigen Tätig-keiten, insbesondere bei der Beratung in Einzelfragen wie auch im Fall derDauerberatung, die von der Genossenschaft bzw. dem Auftraggeber ge-nannten Tatsachen und sonstigen Angaben als richtig und vollständig zu-grunde zu legen. Der Verband hat jedoch die Genossenschaft bzw. denAuftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzu-weisen.
(2) Ein Auftrag (z. B. Steuerberatungsauftrag) umfasst nicht die zurWahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass sichder Verband hierzu ausdrücklich verpflichtet hat. In diesem Fall hat dieGenossenschaft bzw. der Auftraggeber dem Verband alle für die Wahrungvon Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, sorechtzeitig vorzulegen, dass dem Verband eine angemessene Bearbei-tungszeit zur Verfügung steht.
(3) Der Verband berücksichtigt bei seinen Beratungen und sonstigenTätigkeiten die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und bei Hilfe-leistungen in Steuersachen ergänzend die wesentliche veröffentlichteVerwaltungsauffassung.
12 Elektronische KommunikationDie Kommunikation zwischen dem Verband und der Genossenschaft bzw.dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit die Genossen-schaft bzw. der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nichtwünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa dieVerschlüsselung von E-Mails, wird die Genossenschaft bzw. der Auftrag-geber den Verband entsprechend in Textform informieren.
13 VergütungDer Verband hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung An-spruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlichberechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Ausla-genersatz verlangen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.Die Gebühren und Honorare richten sich nach den von den zuständigenOrganen des Verbandes festgesetzten Sätzen. Der Verband ist vorbehalt-lich einer anderen Regelung berechtigt, die Gebühren und Honorare ein-schließlich des Auslagenersatzes im Banklastschriftverfahren zu erheben.
14 GerichtsstandDer Gerichtsstand ist der Sitz des Verbandes.
15 Anzuwendendes RechtFür den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-sprüche gilt nur deutsches Recht.
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